
Das neue 
Behindertengleichstellungsgesetz



Seit 2009 gilt in Deutschland die UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK). Neben 
dem Schutz vor Benachteiligung sind die „volle 
und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und 
Einbeziehung in die Gesellschaft“ die zentralen 
Prinzipien der UN-BRK. Das seit 2002 beste-
hende Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 
wurde nun im Lichte der UN-BRK weiterent-
wickelt. Das neue BGG trifft z. B. Regelungen 
zum barrierefreien Umbau von Bundesbauten, 
zur Barrierefreiheit des Intranets und der elekt-
ronisch unterstützten Verwaltungsabläufe sowie 
zur Leichten Sprache. 

Neben der Weiterentwicklung des BGG hat die 
Bundesregierung weitere Aktivitäten ergriffen, 
um die UN-BRK in Deutschland umzusetzen. 
Hierzu zählen sowohl der „Nationale Aktionsplan 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention“ (NAP 2.0) als auch die Entwicklung 
eines Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Alles 
folgt dem Ziel, Menschen mit Behinderungen 
umfassende Teilhabe und Selbstbestimmung zu 
ermöglichen.



 Bundesfachstelle Barrierefreiheit

Die Bundesregierung will die Barrierefreiheit in 
der öffentlichen Verwaltung deutlich verbessern. 
Daher wurde mit dem neuen BGG eine Bundes-
fachstelle Barrierefreiheit errichtet. Sie wurde 
organisatorisch bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See angesiedelt. 
Sie berät und unterstützt diejenigen Behörden, 
die das BGG zur Umsetzung von Barrierefreiheit 
verpflichtet. Im Rahmen ihrer Kapazitäten soll 
die Bundesfachstelle Barrierefreiheit auch Wirt-
schaftsunternehmen und weitere Interessierte 
beraten und so allgemein zu Verbesserungen 
bei der Barrierefreiheit beitragen. Sie soll einen 
engen Austausch mit Verbänden von Menschen 
mit Behinderungen sowie Expertinnen und Exper-
ten auf dem Gebiet der Barrierefreiheit pflegen.

www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de



 Aufgaben der Fachstelle:
� 

�  Erstberatung und zentrale 
Anlaufstelle für Behörden,

�  Bereitstellung von 
unterstützenden Materialien, 
z. B. Checklisten oder 
Leitfäden zur Umsetzung 
von Barrierefreiheit,

�  Aufbau und Pflege eines 
Netzwerks kompetenter Stellen,

�  begleitende Forschung zum 
Thema Barrierefreiheit,

�  Öffentlichkeitsarbeit und

�  Bewusstseinsbildung für 
Menschen mit Behinderungen 
und Fragen der Barrierefreiheit.

� 



 Anpassungen an die UN-BRK: 
Behinderungsbegriff und 
angemessene Vorkehrungen 

Der Behinderungsbegriff und das Benachteili-
gungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt wer-
den an die UN-BRK angepasst. In das BGG wird 
ausdrücklich aufgenommen, dass die Ablehnung 
angemessener Vorkehrungen eine Benachteili-
gung darstellt.

 Barrierefreiheit in der 
Bundesverwaltung

Mit dem neuen BGG wird ein wichtiger Schritt 
in Richtung von mehr Barrierefreiheit im öffent-
lich-rechtlichen Bereich vollzogen. Das Gesetz 
enthält eine Reihe von Regelungen zur Verbesse-
rung der Barrierefreiheit des Bundes, z. B. in Be-
zug auf seine Bestandsbauten und im Bereich der 
Informations technik.



 Stärkung der Leichten Sprache

Um sprachliche Barrieren für Menschen mit 
Lern- und geistigen sowie seelischen Behinde-
rungen abzubauen, wird die Leichte Sprache im 
BGG und in den Sozialgesetzbüchern I und X 
verankert. Künftig sollen Behörden Informatio-
nen in Leichter Sprache zur Verfügung stellen. 
Ab 2018 sollen dann Bescheide auf Verlangen 
auch kostenfrei in Leichter Sprache erläutert 
werden. Gerade im Sozialverwaltungsverfahren 
ist dies wichtig für Menschen mit Behinderungen.



 Schlichtungsstelle in Streitfragen

In Streitfällen können sich Menschen mit Behin-
derungen in Zukunft an eine Schlichtungsstelle 
wenden. Damit wird eine außergerichtliche und 
rasche Streitbeilegung für Menschen mit Behin-
derungen ermöglicht. Auch Verbände, die nach 
dem BGG anerkannt sind, können dieses Ange-
bot nutzen. Die Schlichtungsstelle wird bei der 
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen eingerichtet.

 Förderung der Partizipation 
von Verbänden von Menschen 
mit Behinderungen

Das BGG sieht außerdem eine ausdrückliche 
Förderung der Partizipation von Verbänden von 
Menschen mit Behinderungen vor. Ziel ist es, 
insbesondere Selbstvertretungsorganisationen 
eine aktive Teilhabe an der Gestaltung öffentli-
cher Angelegenheiten zu erleichtern. Dafür 
werden Mittel in Höhe von 500.000 Euro im 
zweiten Halbjahr 2016 sowie von einer Million 
Euro jährlich ab 2017 bereitgestellt.
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